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• Kommissionen

– sind vorberatende Organe

– werden von einem KIVO-Mitglied präsidiert

– sind für Nicht-KIVO-Mitglieder offen

• Präsident/in und die Mitglieder werden von der 

Kichenvorsteherschaft gewählt

• Präsident/in der Kirchgemeinde kann nicht 

zugleich Präsident/in eines Kirchkreises sein


